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1710 September 5 . , [ Schloss ] Buonas A
SCHREIBEN DES [ GERICHTSHERRN VON BUONAS, JOHANN MARTIN] SCHWYT-

ZER VON BUONAS AN [ALT] AMMANN[ UND DERZEITIGEN STAB-
FUEHRER DER STADT ZUG] BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON
GESTELENBURG, RITTER, ZUG

"Jch soll· forderst M. g . H. Vettern umb Vergebung bitten 3 das ich mit disem

meinem Schreiben Jnne behendigen mues 3 mein Amman der Feer [= Fährmann ] zu

Buonas [Hans L u t i g e r ?] hatt mir undt meinem Sohn [Jakob Franz Anton



Schwytzer von  B u o n a s ] underschidliche mahl geklagt , das ein

Zeit hero dem Fahr , So Jmme als dem leheman grossen nachtheil undt schaden

gebäre , vil Eintrag geschehe , sonderlich von Etwelchen zu Zwyeren [ Zweieren]

undt derspach [Dersbach ] , die Jhr Haus undt güetter an dem [ Zuger - ] See haben,

welche nit alein Jhr Schiff zu Jhrem eignen nutzen , darzu Sye recht haben,

über den see zu fuohren gebrauchen , sonder auch andere an dem See nit geleg¬

ne , mit leib undt wahr den alten rechten undt gebrauch zuwider mit oder ohne

zynischen Jnnen gemachten accord zu fuehren , uff sich nemmen . Mein Sohn undt

der feer haben dise leut durch den Undervogt der Vogty Gangoldtschwyl [Hans

S i d l e r ?] vernemmen lassen , das sye von diser neüwerung abstehen undt die

leut an das fahr verwysen , es hatt aber bis dahin nichts verfangen mögen;

darumben recurriere ich an M. g . H. Vetter als Staabfuehrer undt bitte , das Er

durch sein auctoritet dise leut abhalte , oder so . . . [ er ] es nohtwendig er¬

achtet , wiewolen ich nit gern eine weitlauffigkeit mache , für einen hockwey-

sen Raht bringe . Mein Ammann der feer wirdt die klag umbstäntlich in meinem

undt seinem normen erstatten , undt wirdt der Undervogt zu Gangoldtschwyl auch

allen bericht oblegen können , dan wan ein Jeder , der an dem see , den gwalt

hette , eine fuohr anzustellen . . . , wurde das fahr zu nichten gerichtet , das

man die Costbahre Schiffung zu Buonas nit mer erhalten könte , welche jedoch

zu nutzen . . . lobl . Stat Zug undt dem gemeinen wesen zu guettem eingerichtet

sindt.

Jch verhoffe aber . . . das ein so vil 100 Jharige possessio des fahrrechts . . .

geschirmbt bleiben"  werde.

- Blatt 127b V und 129 leerOriginal , mit Siegel AH 53 , 127b - 129
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